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Hinweis zum Urteil des Landgerichts Frankfurt vom 24.10.2019 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

über einige Bestimmungen des DFB-Reglements für Spielervermittlung (im 

Folgenden: „RfSV“) ist bekanntlich derzeit ein Gerichtsverfahren anhängig, das noch 

nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Gegen das insoweit ergangene erstinstanzliche 

Urteil des Landgerichts Frankfurt vom 24.10.2019 (Az. 2-3 O 517/18) ist Berufung 

eingelegt worden. Mit einer Entscheidung des OLG Frankfurt wird im Laufe des Jahres 

2020 gerechnet. Danach ist eine Revision vor dem BGH möglich. 

 

Vor dem Hintergrund des noch anhängigen Gerichtsverfahrens werden das RfSV 

sowie insbesondere die Vermittlererklärungen für natürliche bzw. juristische Personen 

zurzeit nicht geändert, um die Einheitlichkeit und Gleichbehandlung in der 

Spielervermittlung bei bestehenden Registrierungen und neuen Registrierungen 

weiter zu gewährleisten. 

 

Nichtsdestotrotz sieht sich der DFB natürlich an das vorläufige Urteil des Landgerichts 

Frankfurt gebunden. So werden Bestimmungen über die Unterwerfung von 

Spielervermittlern unter die Verbandsgerichtsbarkeit und die vermeintliche 

Doppelregistrierung von juristischen Personen als Spielervermittler in dem Zeitraum, 

in dem das Verfahren noch anhängig ist, vom DFB nicht angewendet. Erst nach 

Abschluss des Rechtsstreits werden – sofern notwendig – Anpassungen des RfSV 

sowie der Vermittlererklärungen erfolgen. 

 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie sich gerne unter 

spielervermittlung@dfb.de an uns wenden. 
 

 


